
Merkblatt zum Datenschutz 
Gemäß Artikel 12 der europäischen Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) 

 
Nach den Gesetzen der Europäischen Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) 
haben Sie das Recht zu erfahren, was mit Ihren eigenen Daten geschieht. Über 
diese Rechte müssen Sie nach der EU-DSGVO informiert werden. 
Über alles, was mit Ihren eigenen Daten passiert und über Ihre Rechte informiert Sie 
dieses Merkblatt.  
 
Was passiert mit meinen Daten? 
 
Sie müssen darüber informiert werden, mit welchem Recht Ihre Daten verarbeitet 
werden und zu welchem Zweck dies gemäß Art. 6 Abs. 1 Lit. a) EU-DSGVO 
geschieht. 
 
Sie haben dem Verein ihren Namen, Vornamen, ihre – private oder geschäftliche - 
Adresse und ggf. ihr Geburtsdatum und ihre Telefonnummer bzw. E-Mail-Adresse 
zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus haben wir den Beginn ihrer Mitgliedschaft / 
ihrer Förderung gespeichert. Diese Daten werden lediglich solange gespeichert, bis 
Sie ihre Mitgliedschaft kündigen oder einer weiteren Förderung des Vereinszwecks 
widersprechen. Die Daten werden danach unmittelbar und unwiderruflich gelöscht.  
 
Da es sich beim Freundeskreis Neusser Karneval e.V. um einen Verein handelt, in 
dem nach § 38 Abs. 1 Satz 1 EU-DSGVO regelmäßig weniger als 10 Personen mit 
der Verarbeitung personenbezogener Daten beschäftigt sind, entfällt die Benennung 
eines/r Datenschutzbeauftragten für den Verein. 
 
 
 
Datenweitergabe 
 
Ihre personenbezogenen Daten werden Dritten grundsätzlich nicht weitergegeben, 
weder an einen Empfänger, der sich innerhalb oder außerhalb der Europäischen 
Union (in einem Drittland) befindet, noch an eine internationale Organisation.  
 
 
 
Ihre Rechte als betroffene Person 
 
� Sie bekommen hiermit eine Auskunft gemäß Art. 13 bzw. 14 EU-DSGVO über 

ihre personenbezogenen Daten und was mit denen passiert. 
� Wenn Sie später noch Fragen zu Ihren personenbezogenen Daten haben, 

können Sie sich gemäß Art. 15 EU-DSGVO an den Vorstand des Vereins 
wenden. 

� Ihre personenbezogenen Daten können Sie gemäß Art. 16 EU-DSGVO 
berichtigen lassen, wenn diese falsch gespeichert sind. 

� Genauso steht Ihnen in manchen Fällen das Recht auf Löschung Ihrer 
personenbezogenen Daten laut Art. 17 EU-DSGVO zu. 

� Grundsätzlich steht Ihnen das Recht zu, Ihre personenbezogenen Daten sperren 
zu lassen, siehe Art. 18 EU-DSGVO. 

 


